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Vorwort 
 
 
Vor dem Hintergrund, dass 400.000 Wohnungen pro Jahr gebaut 
werden müssen, ist Wohnbauland dringend gesucht. Baulandmobili-
sierung ist deshalb zum prioritären Thema geworden, um Grund-
stückspreise zu dämpfen und damit die Grundlage für bezahlbaren 
Wohnungsbau zu tragbaren Kosten zu schaffen.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, muss aus Sicht des GdW das Zusammen-
spiel mehrerer Instrumente besser als bisher gelingen. Dazu zählen: 
  

- eine aktive kommunale Bodenpolitik 
 

- die Weiterentwicklung des Planungsrechts 
 

- die Stärkung der Innenentwicklung durch Vorfahrt für das 
Bauen im Bestand  
 

- die Versachlichung der Diskussion zur Flächeninanspruch-
nahme für Wohnungsbau   
  

- die Stärkung des ländlichen Raumes zur Dämpfung des Nach-
fragedrucks auf die Metropolregionen.  

 
Die vom GdW vertretenen Wohnungsunternehmen sind als zuverläs-
sige Partner der Kommunen in besonderem Maße den Zielen bezahl-
baren Wohnens und nachhaltigen Wohnungsbaus verpflichtet.  
 
Wir unterstützen die politischen Initiativen zur Baulandmobilisierung 
mit den nachfolgenden Vorschlägen. 
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1  
Aktive Bodenpolitik für bezahlbares Wohnen  
 
Wohnungspolitische Ziele in der Liegenschaftspolitik 
berücksichtigen 
 
Voraussetzung für die Bereitstellung von ausreichendem Wohnbau-
land ist eine langfristig ausgelegte strategische kommunale Boden-
vorratspolitik. Wohnungspolitische Ziele sollten auf Basis kommuna-
ler Wohnraumversorgungskonzepte bei der Bauflächenvergabe be-
rücksichtigt werden. Gute Erfahrungen gibt es mit sogenannten Bau-
landbeschlüssen, in denen geregelt wird, welchen Anteil geförderter 
oder preislimitierter Wohnungsbau bei der Baulandentwicklung ha-
ben soll.  
 
Entsprechende Quoten können im Rahmen der Grundstücksvergabe 
nach Konzeptwettbewerben festgelegt und in städtebaulichen Ver-
trägen umgesetzt werden. Die damit eingeleitete Abkehr von 
Höchstgebotsverfahren hin zu konzeptorientierten Ausschreibungen 
würde bewirken, dass soziale und städtebauliche Ziele nicht mehr 
durch fiskalische Anforderungen konterkariert werden.  
 
Voraussetzung eines effektiven kommunalen Flächenmanagements 
sind moderne und transparente Bodenkataster, die Flächenpotenziale 
laufend fortschreiben und die für Investoren erforderlichen Informati-
onen auf aktuellstem Stand enthalten.  
 
Wohnbaulandfonds einrichten  
 
Wohnbaulandfonds könnten als kommunale Sondervermögen Spiel-
räume für bezahlbaren Wohnungsbau schaffen. Bund und Länder 
sollten den Aufbau von Bodenfonds unterstützen: indem sie finanzi-
elle Beiträge aus der Wohnungs- oder Städtebauförderung und Sach-
einlagen durch das Einbringen bundes- oder landeseigener Grund-
stücke zur Verfügung stellen.  
 
Der Bund sollte mit gutem Beispiel vorangehen und einen Wohnbau-
landfonds begründen, der nach Einschätzung des Deutschen Städte-
tages 5 bis 10 % des geschätzten jährlichen Wohnungsbedarfs be-
friedigen könnte. Dafür wären Mittel für den Erwerb von 150 bis 600 
Hektar (je nach Bebauungsdichte) erforderlich (1).   
 
Kommunalen Finanzausgleich als Mittel der Baupolitik nutzen  
 
Neben einem Wohnbaulandfonds, der Spielräume für bezahlbaren 
Wohnungsbau schaffen soll, muss auch der kommunale Finanzaus-
gleich stärker für eine aktive Wohnungsbaupolitik der Kommunen 
genutzt werden. Denn der kommunale Finanzausgleich dient nicht 
nur zum Ausgleich der unterschiedlichen Finanzausstattung der 
Kommunen, sondern soll daneben auch einen Beitrag zur kommuna-
len Finanzierung leisten. Insofern sind Mittel aus dem kommunalen 
Finanzausgleich bereitzuhalten, mit denen die Kommunen bei der 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum unterstützt werden können. 
Auch der Bund sollte sich an der entsprechenden Aufstockung der 
Mittel beteiligen.  
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Verbilligte Abgabe von bundeseigenen Liegenschaften  
 
Eine schnell realisierbare Alternative zu einem bundeseigenen Fond 
ist die verbilligte Abgabe von bundeseigenen Liegenschaften, um 
den kommunalen Grunderwerb zur Baulandentwicklung für bezahl-
baren Wohnungsbau zu unterstützen. Die seit Jahren kritisierte Ver-
gabepraxis der BIMA nach Höchstgebot muss auf eine an wohnungs-
politischen Zielen orientierte Grundlage gestellt werden. Das gleiche 
Herangehen bietet sich auch bei dem Bundeseisenbahnvermögen an.  
 
 
2  
Planungsrecht weiterentwickeln und neu geschaffene 
Regelungen anwenden 
 
"Urbanes Gebiet" mit Leben erfüllen  
 
Von wesentlicher Bedeutung für die Innenentwicklung der Städte ist 
die mit der Planungsrechtsnovelle von 2017 eingeführte neue Bauge-
bietskategorie "Urbane Gebiete", die ein besseres Nebeneinander 
von Wohnen und Gewerbe bzw. sozialen, kulturellen und anderen 
Einrichtungen ermöglichen soll. Damit wird den Kommunen ein In-
strument zur Verfügung gestellt, mit dem sie die Innenentwicklung 
gegenüber einer Inanspruchnahme von Flächen "auf der grünen 
Wiese" stärken können. 
 
Die neue Baugebietskategorie wird nur dann städtebaulich in brei-
tem Maße umgesetzt werden können, wenn auch der Lärmschutz 
entsprechend angepasst wird. Erleichternd wäre, wenn die in den 
letzten Jahren erheblich verbesserten technischen Möglichkeiten des 
passiven Lärmschutzes (u. a. durch die Fensterkonstruktionen) bei der 
Beurteilung von Lärmbelastungen genutzt werden könnten. Da die 
derzeitige Konzeption des Immissionsschutzgesetzes vom Verursa-
cherprinzip ausgeht, würde eine Umsetzung weitere gesetzgeberi-
sche Maßnahmen erfordern, die zeitnah eingeleitet werden sollten.  
 
Der Gesetzgeber hat eine Klarstellung in § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
vorgenommen, mit der die nach geltender Rechtslage bestehenden 
Möglichkeiten, innerhalb der immissionsschutzrechtlichen Richtwerte 
(zusätzlich) passive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen, bekräftigt 
werden. Wenn die zu erwartenden Lärmwerte oberhalb der für ein 
Mischgebiet geltenden Werte liegen, können die Kommunen einen 
über das Immissionsschutzrecht (TA-Lärm-Richtwerte für die "Urba-
nen Gebiete") hinausgehenden Innenraumlärmschutz ermöglichen.  
 
Der GdW setzt sich dafür ein, dass die Kommunen von dieser pla-
nungsrechtlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen, passive 
Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.  
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Einfügungsgebot nach § 34 BauGB in stärkerem Maße  
anwenden 
 
§ 34 BauGB ermöglicht es, komplizierte B-Planverfahren zu vermei-
den, wenn sich ein Bauvorhaben in die Umgebung einfügt. Dieses in 
der Genehmigungspraxis bei vielen Neubauvorhaben im Bestand 
häufig angewendete und erfolgreiche schlanke Verfahren wird in 
letzter Zeit von den Verwaltungen eher seltener eingesetzt, die Ge-
nehmigungsbehörden setzen eher auf das vermeintlich "sicherere" 
und weniger streitanfällige B-Planverfahren. Der GdW appelliert an 
die Kommunen, ihren planungsrechtlichen Spielraum zugunsten des 
schnelleren Verfahrens zu nutzen.   
 
Im Interesse des Vorrangs der Innenentwicklung plädiert der GdW 
für eine Erweiterung der Abweichungsmöglichkeiten vom Einfü-
gungsgebot (§ 34 BauGB) für Gebäude, die Wohnzwecken dienen 
sollen.  
 
Punktuelle Zulassungserleichterungen und Ermessensreduktionen für 
Wohnungsbauvorhaben im Innenbereich und am Ortsrand unter Ver-
zicht auf eine städtebauliche Entwicklung durch Bauleitplanung wür-
den Genehmigungsverfahren beschleunigen und nicht zuletzt den 
Belangen des urbanen Wohnens dienen. Damit würde der Gedanke 
des urbanen Gebiets auch bei Genehmigungsverfahren nach  
§ 34 BauGB für Einzelvorhaben Anwendung finden. 
 
Beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der Innen- 
entwicklung 
 
Für Bebauungspläne mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 m², 
durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begrün-
det wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlie-
ßen, kann befristet bis zum 31. Dezember 2019 das beschleunigte 
Verfahren nach dem neuen § 13 b BauGB-E durchgeführt werden. 
Das Verfahren muss bis zum 31. Dezember 2019 eingeleitet werden, 
der Satzungsbeschluss selbst hat dann bis zum 31. Dezember 2021 
zu erfolgen. Schnelleres Bauen am Ortsrand wird also ermöglicht, 
wenn sich das Vorhaben an die entsprechende Innenentwicklung an-
schließt.  
 
Da keine Entspannung der Wohnungsmärkte in den Metropolregio-
nen erkennbar ist, setzt sich der GdW für eine Verlängerung der bis 
zum 31. Dezember 2019 befristeten Möglichkeit ein, Bebauungs-
pläne für Wohnnutzungen mit einer bebauten Grundfläche von bis 
zu 10.000 m², die sich an bebaute Ortsteile anschließen, im be-
schleunigten Verfahren aufstellen zu können.   
 
Aktivere Innenentwicklung durch eine neue Form der  
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
 
Der GdW regt an, den Vorschlag der AG "Aktive Liegenschaftspoli-
tik" des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen zur Weiter-
entwicklung der boden- und planungsrechtlichen Ansätze aufzugrei-
fen, um Flächenpotenziale der Innenentwicklung effektiver als bisher 
erschließen zu können (2).  
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Um auch dispers verteilte kleinere Grundstücke im Innenbereich zu 
erfassen und einer Entwicklung zuzuführen, hat die AG angeregt, 
den Anwendungsbereich städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen 
(§§ 165 bis 171 BauGB) zu erweitern oder einen eigenen Maßnah-
mentyp der Innenentwicklung ("Innenentwicklungsmaßnahmenge-
biet") im BauGB zu verankern, der die entwicklungsrechtlichen Opti-
onen zum Ankauf der entsprechenden Flächen enthält. Von dem seit 
längerem laufenden Planspiel, das diesem Vorschlag folgt, erwartet 
der GdW endlich Lösungsvorschläge.   
 
Abwägungsgebot in der Bauleitplanung stärken 
 
Fachgesetzliche Normen insbesondere aus den Bereichen des Natur- 
und Umweltschutzes (u.a. Boden, Wasser, Artenschutz) schränken 
zunehmend das für die Bauleitplanung handlungsleitende Abwä-
gungsgebot ein. Das verringert die Zahl der verfügbaren Wohnbau-
flächen erheblich, der bündelnde Ansatz von Bebauungsplanverfah-
ren droht verloren zu gehen. Der GdW teilt diese Einschätzung des 
Deutschen Städtetages (1).  
 
Bund und Länder sind ebenso wie die europäische Ebene gefordert, 
das Fachrecht in seiner Auswirkung auf die Bauleitplanung auf Erfor-
derlichkeit und Angemessenheit zu überprüfen.  
 
Quartiersdichte als Beurteilungsmaßstab einführen  
 
Grundstücksbezogene Regelungen zur baulichen Dichte schränken 
Baupotentiale ein und stehen vor allem dann städtebaulich akzeptab-
ler Nachverdichtung entgegen, wenn dicht und locker bebaute 
Grundstücke in einem Quartier neben einander liegen. Deshalb 
wurde bereits bei der letzten Planungsrechtsnovelle die Einführung 
einer Quartiersdichte in § 17 BauNVO angeregt.  
 
Die zulässige bauliche Dichte könnte damit nicht nur grundstücksbe-
zogen, sondern für ein gesamtes Quartier festgelegt werden. 
Dadurch wäre es möglich, die zulässige Geschossflächenzahl auf ei-
nem Grundstück zu überschreiten, wenn auf dem benachbarten 
Grundstück ein Ausgleich möglich ist. 
 
 
3  
Versachlichung der Diskussion zur Flächeninanspruchnahme  
 
Der Sachverständigenrat der Bundesregierung in Umweltfragen (SRU) 
schätzt den Flächenverbrauch als zu hoch ein und strebt hinsichtlich 
des Flächenverbrauchs ein "Netto-Null-Ziel" an (5). Die Priorität der 
Innenentwicklung ist unbestritten und wird vom GdW unterstützt. 
Allerdings treibt eine zu apodiktische Begrenzung der Inanspruch-
nahme neuer Flächen die Grundstückspreise in die Höhe und führt 
zu Verlusten an innerstädtischer Lebensqualität. Damit wird unge-
wollt einer weiteren Zersiedelung Vorschub geleistet.  
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Neugewinn von Flächen bei Einschätzungen zur Flächeninan-
spruchnahme berücksichtigen 
 
Der Stadtumbau der letzten 2 Jahrzehnte hat einen zusätzlichen Ge-
winn an ökologisch wertvoller Fläche bewirkt hat, der neuer Flächen-
inanspruchnahme gegengerechnet werden muss: 
 
- Der historisch beispiellose Prozess der Revitalisierung von brach-

gefallenen, teils hoch belasteten Industrie- und Militärflächen hat 
seit 1990 einen Zugewinn an ökologisch wertvollen Freiräumen 
innerhalb des Siedlungsgefüges und in den Landschaftsräumen 
bewirkt. Innerhalb der auf diesen Flächen neugeschaffenen Sied-
lungen sind artenreiche Grünräume und nutzerfreundliche  
Wohnumfelder entstanden.  

 
- Im Zuge des Stadtumbaus Ost wurden vor allem in den schrump-

fenden Städten der neuen Länder ca. 300.000 Wohnungen zu-
rückgebaut, ca. 90 % davon von GdW-Unternehmen. Da der 
Rückbau in der Regel von den Stadträndern aus erfolgte, wurde 
der Innenbereich verkleinert und Landschaftsraum zurückgewon-
nen.  

 
Grob geschätzt hat der Rückbau von 300.000 Wohnungen a 100 m² 
Bruttofläche (inkl. Gebäudeanteil – Treppenhaus etc.) bei einer ange-
nommenen GFZ von 1,0 ca. 30 Mio. m²  bzw. 3.000 ha zurückge-
wonnener Fläche bewirkt. Vor allem GdW-Unternehmen haben mit 
ihren umfassenden Rückbaumaßnahmen zu einer Reduzierung im 
Saldo der Flächeninanspruchnahme beigetragen, die statistisch nicht 
erfasst ist.  
 
Indikatoren der Flächeninanspruchnahme realitätsnäher  
gestalten 
 
Der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raum-
ordnung hat schon vor Jahren kritisiert, dass die Indikatoren zur Flä-
cheninanspruchnahme nicht nur versiegelte, also bebaute und Ver-
kehrsflächen berücksichtigen, sondern auch Flächenkategorien ein-
beziehen, die eher zur Qualifizierung von Freiraum im Vergleich zur 
ökologisch ausgeräumten Feldflur führen:  
 
Wohnumfeld und Gärten, Sport- und Spielflächen, im Zuge von 
Wohnungsbau zurückgewonnene Biotope, Ausgleichsflächen etc.(6).    
 
Die in der Statistik abgebildete Flächeninanspruchnahme spiegelt die 
Realität unzureichend wieder und bewirkt ein verzerrtes Bild land-
schaftszerstörenden Flächenverbaus. 
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4  
Unterstützung des Wohnungsneubaus durch kommunales  
Verwaltungshandeln  
 
Kooperation von Bauherren und Kommunen  
 
Wohnungsunternehmen sind auf kommunales Politik- und Verwal-
tungshandeln angewiesen, das den Neubau im Bestand in besonde-
rer Weise unterstützt. Alle o.g. bau- und planungsrechtlichen Mög-
lichkeiten zur Forcierung eines schnellen und reibungsarmen Pla-
nungs-, Genehmigungs- und Bauablaufs müssen genutzt werden.  
 
Für die Akzeptanz des Bauens kommt Partizipationsprozessen eine 
Schlüsselfunktion zu. Bauherren und Kommunen müssen miteinan-
der die für das jeweilige Vorhaben geeigneten Formen der Informa-
tion, Beteiligung und Mitwirkung abstimmen und ein Klima fördern, 
das dazu beiträgt, dass die vorhandene Bewohnerschaft das jeweilige 
Vorhaben bejaht.  
 
Für schlanke, unbürokratische Verfahren brauchen die Genehmi-
gungsbehörden politischen Rückhalt. Und die Bauherren brauchen 
Ermutigung für schnelles Bauen in hoher Qualität zu tragbaren Kos-
ten. 
 
Kommunale Spielräume nutzen 
 
Der GdW ist der Meinung, dass kommunale Spielräume für die 
Innenentwicklung in vielen Gemeinden stärker als bisher genutzt 
werden können. Die Genehmigungspraxis muss "wohnungsbau-
freundlicher" werden.  
 
Die "100Tausend Dächer-Initiative" zur Aufstockung von Wohnge-
bäuden hat wesentliche Themen benannt, die einer Überprüfung im 
Interesse einer weitreichenderen Innentwicklung als bisher bedürfen 
(3). Neben bundesrechtlichen Regelungen (Dichtewerte, Abstandsflä-
chenvorgaben nach BauNVO), gibt es viele Entscheidungen, bei  
denen die Kommunen Ermessungsspielraum haben. Dementspre-
chend weist die kommunale Praxis erhebliche Unterschiede auf.  
Das betrifft u. a.  
 
- die Verpflichtung zum Umfang und zur Art von Ausgleichs- 

maßnahmen 
 
- die Auflagen des Brandschutzes 
 
- die sich aus den Stellplatzsatzungen ergebenden Anforderungen. 

 
Bei Dachaufstockungen gehören folgende Anforderungen oder 
Folgewirkungen auf den Prüfstand:  
 
Stellplatzpflicht:  
Flexible Regelungen für die Stellplatzversorgung zulassen 
 
Ausgleichsmaßnahmen:  
Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl ermöglichen 
ohne Einforderung zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen 
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Abstandsflächen:  
Abstandsflächenrechtliche Regelungen zur Erleichterung von Nach-
verdichtung überprüfen 
 
Wegfall des Bestandsschutzes:  
Bestandsschutz für bestehende Gebäude bei Aufstockungen beibe-
halten 
 
Einhaltung der Energieeinsparverordnung:  
Neu geschaffenen Wohnraum nach § 9 EnEV behandeln (Änderung, 
Erweiterung und Ausbau von Gebäuden) 
 
Pflicht zum Einbau eines Aufzugs:  
Marktteilnehmern die Entscheidung für den Einbau eines Aufzugs 
überlassen anstelle starrer bauaufsichtlicher Regelungen 
 
Brandschutz:  
Zweiten Rettungsweg über Rettungsgerät der Feuerwehr 
ermöglichen 
 
  
5  
Stärkung des ländlichen Raumes zur Dämpfung des  
Nachfragedrucks auf die Metropolregionen 
 
Wohnen und Bauen nicht nur in Metropolen 
 
Der GdW hat gemeinsam mit der Bundesstiftung Baukultur eine stär-
kere Förderung des ländlichen Raumes vorgeschlagen. Vor allem 
dadurch ist die Dämpfung des Flächenverbrauchs in den urbanen hot 
spots möglich. Besondere Beachtung muss eine verbesserte Lebens-
qualität in sog. "Ankerstädten" finden, die zwischen Dorfgemeinden 
und Großstädten vermitteln. Dazu gehören Arbeitsplätze und gute 
Wohnverhältnisse, die allerdings erst dann als Ansiedlungsargument 
greifen, wenn die digitale Infrastruktur und die Verkehrsanschlüsse 
stimmen (4).   
 
Attraktive Quartiere, lebendige Nachbarschaften sowie gutes und si-
cheres Wohnen sind seit jeher die Kernleistung der Wohnungswirt-
schaft auch in schrumpfenden Regionen. Das wohnungswirtschaftli-
che Engagement allein reicht aber nicht aus. Um die Zukunft 
schrumpfender Regionen aktiv zu gestalten, ist ein Zusammenspiel 
aller Akteure auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene erforder-
lich. Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen zur Siche-
rung gleichwertiger Lebensverhältnisse müssen auf eine Attraktivi-
tätssteigerung der Abwanderungsregionen zielen, um die demografi-
sche Spaltung des Landes abzuschwächen und volkswirtschaftlich 
unrentable Überkonzentrationen zu vermeiden. 
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Stärkung der Raumordnung und Regionalplanung 
 
Erforderlich ist eine Stärkung informeller wie formeller Instrumente, 
die regionale Kooperationen im Interesse eines wieder besser ausba-
lancierten Siedlungssystems voranbringen.  Regionale Bündnisse für 
Wohnungsbau und Mobilität, regionale Zweckverbände oder Ent-
wicklungsgesellschaften können stärker als bisher als Anstoßgeber 
und Moderatoren eines aktiven Regionalmanagements wirksam wer-
den.  
 
Auf der formellen Ebene ist die Landes- und Regionalplanung perso-
nell wie finanziell zu stärken. Die Gewährung von Fördermitteln 
sollte mit Anreizen zur interkommunalen Kooperation verbunden 
werden, z. B. durch die Verpflichtung auf gemeindeübergreifende 
Wohnraumversorgungskonzepte und Flächennutzungsplanungen 
von Gemeinden eines engeren Verflechtungsraumes als Fördervo-
raussetzung.   
 
Wohnraum- und Städtebauförderung für den ländlichen Raum 
und schrumpfende Regionen 
 
Der GdW unterstützt eine stärkere Orientierung der Städtebauförde-
rung auf den ländlichen Raum. Insbesondere das Programm "Klei-
nere Städte und Gemeinden" leistet einen Beitrag zu den Interessen 
der vom GdW vertretenen Wohnungsunternehmen, die nachgefrag-
ten urbanen Zentren mit ihren angespannten Wohnungsmärkten 
durch einen Attraktivitätsgewinn des ländlichen Raumes zu  
entlasten.  
 
Die Verpflichtung auf einen strategischen, förderprogrammübergrei-
fenden und politisch bestätigten Kooperationsansatz ist eine wich-
tige Fördervoraussetzung, die durch die Einrichtung eines Kooperati-
onsmanagements zur Entlastung der kleinen Städte und Gemeinden 
unterstützt werden sollte. Die lokale Wohnungswirtschaft sollte von 
vornherein in die Abstimmungsprozesse einbezogen werden. 
 
Die Programme Stadtumbau Ost wie West haben sich bewährt und 
waren erfolgreich, um die Lebensqualität in strukturschwachen Regi-
onen zu erhöhen. Sie müssen mit mindestens gleichem Mittelumfang 
und gleichem Aufgabenspektrum nach 2019 als gemeinsames  
Stadtumbau-Programm weitergeführt werden. 
 
Eine besondere Förderung der Beseitigung des strukturellen Woh-
nungsleerstands muss notwendiger Bestandteil eines gemeinsamen 
Stadtumbauprogramms sein, da Schrumpfung und Leerstand in Regi-
onen aller Länder anzutreffen sind. Rückbau ist gleichzeitig ein wich-
tiger Beitrag zur Wiedergewinnung versiegelter Fläche.  
 
Auch Kommunen mit Wohnungsleerständen brauchen Neubau, da 
in der Regel jene Marktsegmente fehlen, die von Ansiedlungswilligen 
nachgefragt werden. Die Wohnraumförderung der Länder darf sich 
daher nicht nur an quantitativen Einschätzungen zur Wohnraumver-
sorgung orientieren, sondern muss besondere qualitative Bedarfe im 
ländlichen Raum berücksichtigen. Dieser nachgefragte anspruchs-
volle Wohnungsbau ist aufgrund von niedrigen Mietniveaus ohne 
Förderung nicht wirtschaftlich tragbar zu errichten. 
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Kommunaler Finanzausgleich für Wohnungsbaufolgekosten 
 
Kommunen in ländlichen Räumen zögern oft mit der Ausweisung 
von Wohnbauland, weil sie Investitionsfolgekosten befürchten, die 
sie allein nicht stemmen können (z. B. Kitaplätze, Straßenausbau).  
Die Länder sollten über den kommunalen Finanzausgleich  
Unterstützung gewähren.  
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